
RAUCHEN GEFÄHRDET DAS MIETVERHÄLTNIS

LG Düsseldorf, Urteil vom 26.6.2014 — Aktenzeichen: 21 S 240/13

Zur Frage des Kündigungsrechts einer Vermieterin, wenn sich die übrigen
Hausbewohner über die vom Rauchen eines Mieters ausgehende
Geruchsbelästigung beschweren.

Sachverhalt
Die auf Wohnungsräumung klagende Vermieterin hatte dem Mieter nach 40 Jahren
Mietverhältnis gekündigt, nachdem sich die übrigen Hausbewohner wiederholt
über die durch das starke Rauchen des Beklagten ausgehende Geruchsbelästigung
beschwert hatten.

Das AG Düsseldorf gab der Mieterin Recht.

Entscheidung
So sieht es auch das LG Düsseldorf:

Zwar sei das Rauchen in der Mietwohnung für sich genommen nicht vertragswidrig
und deshalb auch kein Kündigungsgrund. Doch liege die Pflichtverletzung des
Beklagten darin, dass er keinerlei Maßnahmen getroffen habe, um zu verhindern,
dass Zigarettenrauch in den Hausflur zieht. Vielmehr habe er die
Geruchsbelästigung sogar noch gefördert, indem er seine Wohnung unzureichend
gelüftet und seine zahlreichen Aschenbecher nicht geleert habe.

Das LG Düsseldorf war im Übrigen davon überzeugt, dass der Kündigung der
Vermieterin diverse wirksame mündliche Abmahnungen vorausgegangen waren,
woraufhin der Beklagte sein Verhalten jedoch nicht änderte. Dies hatte der
Beklagte bis zuletzt bestritten.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Landgericht hat die Revision zum BGH
ausdrücklich zugelassen. Ob der Beklagte — wie gegenüber der Presse
angekündigt — hiervon Gebrauch macht, bleibt abzuwarten.

Doch sollten rauchenden Mieter aus diesem Urteil nicht die falschen Schlüsse
ziehen. So dürfte mit dieser zu Ungunsten eines einzelnen — wohlmöglich zu sehr
auf seinem Recht beharrenden — Rauchers ergangenen Entscheidung nicht mit
einer deutlichen Zunahme von Eingriffen in die grundrechtlich geschützte
Privatsphäre der Mieter zu rechnen sein. So ist die Wohnungstür grundsätzlich eine
klare Grenze für die Durchsetzung allgemeiner Rauchverbote. Das hat das LG
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